
 
 
 
 

Tagesordnungspunt 8 
Bestätigung der Richtlinie Tennisklub 

  
Nach § 21 der Hauptsatzung des Turn- und Sportvereins „Frankonia“ Höpfingen e.V. gibt sich 
die Tennisabteilung im Rahmen des § 19 ihre eigenen Richtlinien.  
 
In der Jahreshauptversammlung vom 03.03.2024 der Tennisabteilung wurden diese 
Richtlinien geändert und einstimmig beschlossen. Nachstehend die Synopse:      
 

17.03.1974 03.03.2024 (Änderungen in „gelb“) 
 

§ 1 
Der am 11.04.1973 gegründete Tennisklub des 
TSV-Höpfingen ist eine Abteilung des Turn- und 
Sportvereines Frankonia Höpfingen und führt 
den Namen: 
 
„Tennisklub des Turn- und Sportvereins 
Frankonia Höpfingen“ 
 
mit Sitz in Höpfingen. 

§ 1 Name und Sitz 
(ohne Änderung) 
 

§ 2 
Der Zweck des Klubs ist die Pflege des 
Tennissportes und der Geselligkeit unter seinen 
Mitgliedern. Er dient der Gemeinnützigkeit. 
 

§ 2 Zweck 
(ohne Änderung) 
 

§ 3 
Organe des Klubs sind: 

1. Der Abteilungsvorstand 
(Abteilungsleiter) 

2. Die Mitgliederversammlung 
 

§ 3 Organe 
Organe des Klubs sind: 

1. Das Abteilungsvorstandsteam 
(Abteilungsleiter) 

2. Die Mitgliederversammlung 

§ 4 
Der Vorstand wird von der Hauptversammlung 
der Tennisabteilung auf zwei Jahre gewählt und 
beschließt die laufenden Angelegenheiten des 
Klubs.  
Der Vorstand besteht aus dem: 

1. Vorsitzenden (Abteilungsleiter), dem  
2. Vorsitzenden als Stellvertreter. 

Dem Abteilungsleiter steht ein Beirat zur Seite, 
bestehend aus: 

§ 4 Vorstandscha�/Organe 
Der Vorstand wird von der Hauptversammlung 
der Tennisabteilung auf zwei Jahre gewählt und 
beschließt die laufenden Angelegenheiten des 
Klubs. 
Das Abteilungsvorstandsteam besteht aus 
mindestens einem, vorzugsweise mehreren 
gleichberech�gten Mitgliedern 
(Abteilungsleitern).  
Die Verteilung der Zuständigkeitsbereiche 
regeln diese Mitglieder untereinander. 



Schatzmeister, Schri�führer, Sportwart, 
Jugendwart und drei weiteren Mitgliedern als 
Beisitzer. 
Der Abteilungsleiter ist bevollmäch�gt, über alle 
in dringenden Angelegenheiten des Klubs 
Beschluss zu fassen, soweit in der Satzung des 
TSV nichts anderes festgelegt ist.  

Zuständigkeitsänderungen sind jederzeit 
möglich.  
 
Dem Abteilungsvorstandsteam steht ein Beirat 
zur Seite bestehend aus: 
Schatzmeister, Schri�führer, Sportwart, 
Jugendwart und weiteren Mitgliedern als 
Beisitzer.  
 
Mitglieder des Abteilungsvorstandsteams 
können in Personalunion Funk�onen des Beirats 
übernehmen. 
 

§ 5 
Aufgaben der Vorstandscha�: 

a) Der 2. Vorsitzende ist der Stellvertreter 
des 1. Vorsitzenden. 

b) Der Schatzmeister führt unter 
persönlicher Verantwortung die 
gesamten Kassengeschä�e des Klubs. 
Er hat für den Einzug der Beiträge und 
sons�gen Zahlungen Sorge zu tragen. 
Auszahlungen über DM 500,-- sind vom 
1. Vorsitzenden gegenzuzeichnen. 

c) Der Schri�führer führt das Protokoll 
und erledigt die geschä�lichen 
Angelegenheiten einschließlich 
Schri�verkehr. 

§ 5 Aufgaben der Vorstandscha� 
a)  Jeder einzelne Abteilungsleiter ist allein 

bevollmäch�gt, über alle in dringenden 
Angelegenheiten des Klubs Beschluss zu 
fassen, soweit in der Satzung des TSV 
nichts anderes festgelegt ist, alleine zu 
entscheiden.  

b) Der Schatzmeister führt unter 
persönlicher Verantwortung die 
gesamten Kassengeschä�e des Klubs. 
Er hat für den Einzug der Beiträge und 
sons�gen Zahlungen Sorge zu tragen. 

c) Der Schri�führer führt das Protokoll 
und erledigt die geschä�lichen 
Angelegenheiten einschließlich 
Schri�verkehr. 

§ 6 
Das Geschä�sjahr erstreckt sich vom 01.01. 
jeden Jahres bis zum 31.12. jeden Jahres 

§ 6 Geschä�sjahr 
(ohne Änderung) 
 
 

§ 7 
Der Tennisklub umfasst als Ergänzung des § 4 
der Hauptsatzung ak�ve, passive Mitglieder, 
Jugendmitglieder ohne eigenes Einkommen, 
Gastmitglieder und Ehrenmitglieder. 
 
Ak�ve Mitglieder: 
Ak�ve Mitglieder sind alle Mitglieder, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Sie haben alle 
Rechte, welche sich aus der Satzung und dem 
Zweck des Klubs ergeben. Nur ak�ve Mitglieder, 
Ehrenmitglieder und passive Mitglieder haben 
das Recht zur Wahl (ak�ves und passives 
Wahlrecht). 
 
Passive Mitglieder: 

§ 7 Mitglieder 
Der Tennisklub umfasst als Ergänzung des § 4 
der Hauptsatzung ak�ve, passive Mitglieder, 
Jugendmitglieder, Gastmitglieder und 
Ehrenmitglieder. 
 
Ak�ve Mitglieder: 
Ak�ve Mitglieder sind alle Mitglieder, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben. Sie haben alle 
Rechte, welche sich aus der Satzung und dem 
Zweck des Klubs ergeben. Nur ak�ve Mitglieder, 
Ehrenmitglieder und passive Mitglieder haben 
das Recht zur Wahl (ak�ves und passives 
Wahlrecht). 
 
Passive Mitglieder: 



Passive Mitglieder sind solche Mitglieder, die 
die sportlichen Einrichtungen des Klubs nicht 
benützen und dem Vorstand gegenüber 
erklären, dass sie nur fördernde Mitglieder zu 
sein wünschen. Passive Mitglieder können 
uneingeschränkt an allen Veranstaltungen des 
Klubs teilnehmen und sind s�mmberech�gt. 
 
Jugendmitglieder: 
Jugendmitglieder sind Jugendliche bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres. Der Erwerb 
der Mitgliedscha� der Jugendmitglieder bedarf 
der Zus�mmung des gesetzlichen   
Jugendmitglieder sind berech�gt, die 
Einrichtungen des Klubs zu Ausübung des Sports 
nach Maßgabe der jeweiligen Platzordnung und 
gemäß den Anordnungen des Vorstandes und 
des Sportwartes zu benutzen und an den 
Veranstaltungen des Klubs teilzunehmen. 
Jugendliche haben nach Vollendung des 16. 
Lebensjahres S�mmrecht. In Ausbildung 
stehende Personen (Studenten, Schüler, 
Lehrlinge) werden auch nach Vollendung des 
18. Lebensjahres als Jugendliche geführt. 
 
Gastmitglieder: 
Gastmitglieder sind solche Mitglieder, die die 
Einrichtungen des Klubs nur vorübergehend 
benutzen wollen. 

Passive Mitglieder sind solche Mitglieder, die 
die sportlichen Einrichtungen des Klubs nicht 
benützen und dem Vorstand gegenüber 
erklären, dass sie nur fördernde Mitglieder zu 
sein wünschen. Passive Mitglieder können 
uneingeschränkt an allen Veranstaltungen des 
Klubs teilnehmen und sind s�mmberech�gt. 
 
Jugendmitglieder: 
Jugendmitglieder sind Jugendliche bis zur 
Vollendung des 18. Lebensjahres. Der Erwerb 
der Mitgliedscha� der Jugendmitglieder bedarf 
der Zus�mmung des gesetzlichen   
Jugendmitglieder sind berech�gt, die 
Einrichtungen des Klubs zu Ausübung des Sports 
nach Maßgabe der jeweiligen Platzordnung und 
gemäß den Anordnungen des Vorstandes und 
des Sportwartes zu benutzen und an den 
Veranstaltungen des Klubs teilzunehmen. 
Jugendliche haben nach Vollendung des 16. 
Lebensjahres S�mmrecht. In Ausbildung 
stehende Personen (Studenten, Schüler, 
Lehrlinge) werden auch nach Vollendung des 
18. Lebensjahres als Jugendliche geführt. 
 
Gastmitglieder: 
Gastmitglieder sind solche Mitglieder, die die 
Einrichtungen des Klubs nur vorübergehend 
benutzen wollen. 
 

§ 8 
Aufnahme der Mitglieder 
Über die Aufnahme in den Klub als Mitglied 
entscheidet der Vorstand der Tennisabteilung. 
 
Beitrag für die Mitgliedscha� 
Der Jahres- und Aufnahmebeitrag wird nach 
dem jeweiligen Vorstandsbeschluss erhoben. 
 

§ 8 Aufnahme der Mitglieder 
Über die Aufnahme in den Klub als Mitglied 
entscheidet der Vorstand der Tennisabteilung. 
 
Beitrag für die Mitgliedscha� 
Der Jahresbeitrag wird nach dem jeweiligen 
Vorstandsbeschluss erhoben. 
 

§ 9 
Austrit aus der Mitgliedscha� 
Der Austrit kann nur schri�lich mit 3-mona�ger 
Kündigungsfrist zum Ende des Geschä�sjahres 
erklärt werden und wenn der Austretende seine 
Verpflichtungen gegenüber dem Klub erfüllt hat. 
 

§ 9 Austrit aus der Mitgliedscha� 
(ohne Änderung) 

§ 10 
Ausschluss von Mitgliedern 

§ 10 Ausschluss von Mitgliedern 
(ohne Änderung) 
 



In Anlehnung an § 7 der Hauptsatzung ist für 
den Ausschluss eines Mitglieds der Vorstand der 
Tennisabteilung zuständig. Der Vorstand kann 
einen Ausschluss nur mit 2/3 Mehrheit 
beschließen. Ein Antrag auf Ausschluss eines 
Mitgliedes kann nur durch ein oder mehrere 
Mitglieder beim Vorstand gestellt werden. Von 
der Beschlussfassung über den Ausschluss ist 
dem betreffenden Mitglied durch den Vorstand 
Gelegenheit zur Rech�er�gung zu geben. Eine 
Anrufung der Mitgliederversammlung ist 
ausgeschlossen. Der Beschluss über den 
Ausschluss ist dem Mitglied schri�lich 
zuzustellen. Gegen des Ausschließungsgrund ist 
der Rechtsweg zulässig. 

 
 
 

§ 11 
Mitgliederversammlung 
Der 1. Vorsitzende beru� alljährlich in den 
ersten drei Monaten die Hauptversammlung 
ein. Die Bekanntgabe erfolgt ortsüblich. Die 
Tagesordnung liegt im Vereinslokal des TSV auf. 
Anträge zur Tagesordnung sind 8 Tage vorher 
einzureichen. Beschlussfassung erfolgt durch 
einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 

§ 11 Mitgliederversammlung 
Das Abteilungsvorstandsteam beru� alljährlich 
in den ersten drei Monaten die 
Hauptversammlung ein. Die Bekanntgabe 
erfolgt ortsüblich. Die Tagesordnung liegt im 
Vereinslokal des TSV auf. Anträge zur 
Tagesordnung sind 8 Tage vorher einzureichen. 
Beschlussfassung erfolgt durch einfache 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 
 

§ 12 
Kassenprüfung 
Von der ordentlichen Mitgliederversammlung 
werden zwei Kassenprüfer auf die Dauer von 
zwei Jahren gewählt, welche die Pflicht und das 
Recht haben, jederzeit die Kassengeschä�e des 
Klubs zu überprüfen und der 
Mitgliederversammlung zu berichten. 
 

§ 12 Kassenprüfung 
(ohne Änderung) 

§ 13 
Auflösung des Klubs 
Der Klub kann nur aufgelöst werden durch 
Beschluss einer Mitgliederversammlung mit 2/3 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder über 16 
Jahren oder wenn die Mitgliedscha� nur noch 
aus 6 Personen besteht. Das Vermögen wird in 
diesen Fällen dem TSV zur Verfügung gestellt, 
sofern sich nicht innerhalb einer Frist von zwei 
Jahren eine neu Tennisabteilung des TSV bildet. 
Innerhalb dieser Frist geht die treuhänderische 
Verwaltung des Vermögens an den TSV über. 
Sollte sich der Hauptverein (TSV Frankonia 
Höpfingen) auflösen, so bleibt der Tennisklub in 
seiner Eigenständigkeit bestehen. In diesem 

§ 13 Auflösung des Klubs 
(ohne Änderung) 



Falle käme nach einer späteren Auflösung des 
Tennisklubs der § 18 der Satzung des TSV zur 
Anwendung: 
„Bei einer Vereinsauflösung wird das, nach 
Erfüllung aller Verbindlichkeiten, verbleibende 
Vermögen der Gemeindeverwaltung zur 
treuhänderischen Verwaltung zur Verfügung 
gestellt. Es ist für die Zwecke der 
Leibesübungen, im Sinne der Vereinsaufgaben, 
nach gemeinnützigen Gesichtspunkten von 
dieser einzusetzen, bis eine Neugründung des 
Vereins erfolgt, welchem es dann wieder zufällt. 
 
§ 14 
Für die Mitglieder des Tennisklubs des TSV 
Höpfingen sind die Satzungen des Deutschen 
Tennisbundes und des Verbandes, sowie die 
vom Deutschen Tennisbund und vom Verband 
satzungsgemäß erlassenen sons�gen 
Bes�mmungen verbindlich. 

§ 14 Weitere Bes�mmungen 
(ohne Änderung) 

 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Vorstandschaft schlägt vor, die von der Tennisabteilung vorgelegte Richtlinie zu 
bestätigen, da sie im Einklang mit den Zielen und Werten des TSV Höpfingen steht.  


